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Norm

31970L0220 Abgase-RL Kraftfahrzeugmotoren idF 32002L0080;

31989L0104 Marken-RL 01te Art3 Abs1 litc;

32002L0080 Nov-31970L0220 Erwägungsgrund9;

EURallg;

MarkenSchG 1970 §4 Abs1 Z4 idF 1999/I/111;

VwRallg;

Rechtssatz

Bei der Abkürzung "GDI" und dem Begri? der "GDI-Technologie" handelt es sich um eine gebräuchliche Bezeichnung

eines Verfahrens aus der Kraftfahrzeugtechnik (Benzin-Direkteinspritzung), die als fachspeziDscher Begri? von anderen

Unternehmen in diesem Sektor zur Beschreibung ihrer Waren verwendet werden kann. Dies wird durch die Richtlinie

2002/80/EG (der Kommission vom 3. Oktober 2002 zur Anpassung der Richtlinie 70/220/EWG des Rates über

Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt,

ABl. L 291 vom 28. 10. 2002, 20) bestätigt, welche in ihrem 9. Erwägungsgrund ausdrücklich die "GDI-Technologie" als

fortgeschrittenes Emissionsminderungssystem nennt.
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